
Amtliche Bekanntmachung 047/2009 
 

4. Änderung 
der Gebührenordnung 

für die Stadtbücherei Herzogenrath 
vom 30.06.2009 

 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023), in der derzeit gültigen Fassung, und der §§ 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 
712/SGV NRW 610), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Rat der Stadt Herzogenrath in seiner Sitzung vom 
30.06.2009 folgende 4. Änderung der Gebührenordnung für die Stadtbücherei Herzogenrath beschlossen: 

I. 
 

§ 3 
wird wie folgt geändert: 

 
c) Fotokopien und Ausdrucke, je Seite  0,10 €“ 
 
e-g) Internet-Benutzung (entfällt) 
 
Gebühren für Vormerkungen und Fernleihbestellungen sind im Voraus zu entrichten. 
 

II. 
 

Diese Änderung tritt am 01.07.2009 in Kraft. 
 
Herzogenrath, 30.06.2009 
gez. Christoph von den Driesch 
Bürgermeister 


